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Steuergesetz

Änderung vom [Datum]

Betroffene SRL-Nummern:
Neu: –
Geändert: 620
Aufgehoben: –

Der Katonsrat des Kantons Luzern

nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom ..,

beschliesst:

I.
Steuergesetz (StG) vom 22. November 19991 (Stand 1. April 2017) wird wie folgt geän-
dert:

§  9 Abs. 1
1 Natürliche Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt im Kanton sind 
aufgrund wirtschaftlicher Zugehörigkeit steuerpflichtig, wenn sie
b. (geändert) an Grundstücken im Kanton Eigentum, dingliche Rechte oder diesen 

wirtschaftlich gleichkommende persönliche Nutzungsrechte haben.
c. aufgehoben

§  10 Abs. 1
1 Natürliche Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz 
sind aufgrund wirtschaftlicher Zugehörigkeit steuerpflichtig, wenn sie
f. (geändert) für Arbeit im internationalen Verkehr an Bord eines Schiffes oder eines

Luftfahrzeuges oder bei einem Transport auf der Strasse Lohn oder andere Vergü-
tungen von einem Arbeitgeber oder einer Arbeitgeberin mit Sitz oder 
Betriebsstätte im Kanton erhalten,

g. (neu) im Kanton gelegene Grundstücke vermitteln.

1 SRL Nr. 620

http://srl.lu.ch/data/620/de
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§  25b Abs. 1 (geändert)
1 Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vorteile aus Akti-
en, Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossenschaftsanteilen und 
Partizipationsscheinen sowie Gewinne aus der Veräusserung solcher Beteiligungsrechte 
sind nach Abzug des zurechenbaren Aufwands im Umfang von 70 Prozent steuerbar, 
wenn diese Beteiligungsrechte mindestens 10 Prozent des Grund- oder Stammkapitals 
einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft darstellen.

§  27 Abs. 3 (geändert)
3 Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vorteile aus Akti-
en, Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossenschaftsanteilen und 
Partizipationsscheinen (einschliesslich Gratisaktien, Gratisnennwerterhöhungen und der-
gleichen) sind im Umfang von 70 Prozent steuerbar, wenn diese Beteiligungsrechte min-
destens 10 Prozent des Grund- oder Stammkapitals einer Kapitalgesellschaft oder Ge-
nossenschaft darstellen.

§  40 Abs. 1
1 Von den Einkünften werden abgezogen:
l. (neu) die nachgewiesenen Kosten bis 6700 Franken für die Drittbetreuung jedes 

Kindes, welches das 14. Altersjahr noch nicht vollendet hat und mit der steuer-
pflichtigen Person, die für seinen Unterhalt sorgt, im gleichen Haushalt lebt, so-
weit diese Kosten in direktem Zusammenhang mit der Erwerbstätigkeit, der Aus-
bildung oder der Erwerbsunfähigkeit der steuerpflichtigen Person stehen.

§  42 Abs. 1, Abs. 2 (geändert)
1 Vom Reineinkommen werden abgezogen:
b. aufgehoben
c. aufgehoben
2 Ehegatten in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe können die Abzüge gemäss 
Absatz 1a und d nur einmal beanspruchen. Werden die Eltern getrennt besteuert, wird 
der Abzug nach Absatz 1a, der Versicherungsabzug für Kinder nach § 40 Absatz 1g und 
der steuerfreie Betrag nach § 52 Absatz 1c hälftig geteilt, wenn das Kind unter gemein-
samer elterlicher Sorge steht und keine Unterhaltsbeiträge nach § 40 Absatz 1c für das 
Kind geltend gemacht werden.

§  65 Abs. 1, Abs. 2 (geändert)
1 Juristische Personen mit Sitz oder mit tatsächlicher Verwaltung ausserhalb des Kantons
Luzern sind steuerpflichtig, wenn sie
c. (geändert) an Grundstücken im Kanton Luzern Eigentum, dingliche Rechte oder 

diesen wirtschaftlich gleichkommende persönliche Nutzungsrechte haben.
d. aufgehoben
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2 Juristische Personen mit Sitz oder mit tatsächlicher Verwaltung im Ausland sind steuer-
pflichtig, wenn sie Gläubigerinnen oder Nutzniesserinnen von Forderungen sind, die 
durch Grund- oder Faustpfand auf Grundstücken im Kanton Luzern gesichert sind, oder 
wenn sie im Kanton Luzern gelegene Grundstücke vermitteln.

II.
Keine Fremdänderungen.

III.
Keine Fremdaufhebungen.

IV.
Die Änderung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. Sie ist zu veröffentlichen.

Luzern,

Im Namen des Kantonsrates
Die Präsidentin: Vroni Thalmann-Bieri
Der Staatsschreiber: Lukas Gresch-Brunner


